
 

 

 

Antrag auf Veranstaltungsförderung  

Nach Ausfüllen und mit einer rechtsgültigen Unterschrift und Firmenstempel versehen schicken Sie das 

Antragsformular bitte per E-Mail an Briefe@boersenverein-hrs.de. 

Der Förderantrag muss bis zum 30.09. bzw. 30.03. für das jeweils anstehende Halbjahr eingereicht werden.  

Die Förderung richtet sich ausschließlich an Mitgliedsunternehmen des Landesverbands Hessen, Rheinland-

Pfalz, Saarland. 

Die von Ihnen angegebenen Daten werden bei uns ausschließlich zur Bearbeitung Ihres Förderantrages 

verarbeitet und gespeichert. Weitere Informationen zum Thema Datenschutz finden Sie in unserer 

Datenschutzerklärung auf der Webseite https://www.boersenverein-hrs.de/ 

 

Grunddaten 

Firmenname:  

Verkehrsnummer:    

Anrede:    

Vorname: 

Nachname: 

Straße und Hausnummer: 

Postleitzahl und Ort: 

Telefon: 

Mobil: 

E-Mail: 

Internetseite: 

 

Titel des Projekts: 

Projekt/zeitraum von bis 

Veranstaltung/szeitraum von bis 

 

Bedarfsbeschreibung 

Kurzbeschreibung des Projekts: 

Zur Beurteilung Ihres Vorhabens benötigen wir eine Beschreibung, die das geplante Projekt vorstellt.  

 



 

Kosten und Finanzierungen 

Kosten (Bitte geben Sie eine detaillierte Aufstellung der zu erwartenden Kosten. Positionen, die nicht im Antrag 

genannt werden, können nicht nachträglich berücksichtigt werden.) 

1. Kostenposition Betrag (netto) Betrag (brutto) 

2. Kostenposition Betrag (netto) Betrag (brutto) 

Gesamtkosten Betrag (netto) Betrag (brutto) 

Eigenmittel / Eigenhilfe Betrag (netto) Betrag (brutto) 

Erläuterung der Eigenmittel:  

Antragshöhe Betrag (netto) Betrag (brutto) 

 

Kontoverbindung 

Bank: 

IBAN: 

BIC: 

Empfängername: 

 

 

 

Ich/Wir bestätige(n), dass die vorliegenden Angaben zum Förderantrag korrekt sind. 

Insbesondere sind oder werden keine weiteren Mittel beantragt als im Finanzierungsplan 

angegeben. Künftige Änderungen des Kosten- und Finanzierungsplans werden dem 

Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland e.V. bitte mitgeteilt. Bei falschen oder 

unvollständigen Angaben oder bei Nichteinhaltung des Plans ist der Landesverband Hessen, 

Rheinland-Pfalz, Saarland e.V. zum Widerruf oder zur Rückforderung einer Förderung 

berechtigt. 

 

 

Datum, Unterschrift, Stempel 


